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 Veröffentlicht am 04.07.1995

Norm

StGB §92 Abs2

Rechtssatz

Eine Fürsorgeverletzung oder Obhutverletzung ist gröblich, wenn sie in einem krassen Mißverhältnis zu jenem Maß an

Fürsorge und Obhut steht, dessen Aufwendung unter den gegebenen Umständen allgemein erwartet werden kann.
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